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Ferner baburd, bafe bie Sontaïte boltftänbig fret finb,
ift bie 33rennbauer eine genaue unb egafte unb eignen fid)
bie ßampen befonberS fepr für ©trafeenbeteudtung, 2Jîagagine,
Seller, 33rauereien, Färbereien unb alte feudjten tttaume.

Sie ßampen ïônnen wie bie ©ipslampen pan 5—500
Serben, 3—250 SSoIt, für bie üerfdjtebenen Faffuttgen per=

geftettt »erben unb finb für bie gletdje SSrennbauer Pon
800—1000 ©tunben beregnet.

2Sie toir oernefemen, brennen bie ßampen bereits bei ben

größeren oerfdtebenen ©teïtrigitâtsmerïen, ©emeinbe « SSer=

mattungen, @diffen,©tfenbabngefeïïfdaften, ttftafdinenfabrtten
gur Pottfien 3ufriebentjeit.

StaföiebetteS.
Sriebfraft in 3ürid}. Ser ©tabtrat Pon 3ürtc& bat

bie 23efdmerbe beS bortigen ©emerbePeretnS über bte S3e»

ftimmungen für Stbgabe Pon Sriebïraft abgemiefen unb
and eine Stenberung ber 23orfdriften für bie Stufftettung
pon ttttotoren abgelehnt. Ser ©émerbeoerein 3ürtdö ift
febod mit biefer fonberbaren Strt ber ©emerbeförberung
nidt pfrieben nnb mitt auf anberm SBege bie tttedte ber
©emerbetreibenben gu fdüfcen fnden. * '

.•Wfeeittauer ttöafferfraft. SBte bie Sommtffion für $rfif»
ung beS fftedenfdaftsberidtes mitteilt, tonnte mit Dem ©rofe=
bergogtum 33aben eine SSereinbarung getroffen werben, nad
meider baS SBäffer beS fftbeins bei ifttjeinau pm größeren
Seit auf gürderifdeS ©ebiet geleitet unb biet nupbar ge»

madt merben ïann, fo bafe befinitioe projette in nidt p
ferner Seit ermartet merben Dürften.

tSernifdeê ©emerbemufeum. SaS ïantonale bernifde
©emerbemufeum bat foeben feinen âSibtioîbeiïatalog burd ben

SrwJ Peröffenttidt unb uns ein ©remplar überfanbt. Ser»
félbe ift aufeerorbentlid reidbaltig, er weift nidt weniger
als 2025 Stummem auf unb !ann pm ©etbftfoftenpreis
Pon Fr- 1. 20 pon ber Sireïtion beS ïantonaïen ©emerbe«

mnfeumS begogen merben.

t Ftiebrid Pon Martini, (Sbef ber Fhma ftttartini u.
Co., SJÎafdinenfabriï in Frauenfetb, ift nad längerer Sranï»
beit gefiorben. ©ebürtig aus SemeSbar, Ungarn, ïam ©err
p. ïïîariini, nadbem er feine ©tubien als 3ftafdtnen»3ngenieur
abgefdtoffen, ©nbe ber 50er Safere in bie ©dweig, Unb

gmar pnadft in baS ©efdäft ber Herren ©ebrüber ©ulger
in SBintertfeur unb nadber nad Frauenfetb, too er mit feinem
früheren Slffoclé, ©errn Sanner, eine mecfeanifdje SBertftätte
grünbete, bie ftd unter feiner tfidtigen unb umfidtigen ßeitung
aus befdetbenen Anfängen p einem auSgebebnten unb an»
gefebenen ©efdäfte entmitfelte. 3" einer finnreiden Fatg=
unb ©eftmafdüte, bte Den ttluf ber Firma begrünbete, gefeilten
fid batb meitere ttflafdinen, bie aus ber fpüter in bie fftüume
ber ftttüfetegebäulidleiten beS ©errn tttfaggi Pertegten unb
fortwährend ermeiterten ttftafdinenfabrif beroorgingen, mie
0. 33. ®aS», Sßeiroteum» unb ßigroinmotoren, Srafetfeeft*
Stiafdinen ©ticfmafdinen, Sofetenfüure » Süfelmafdinen,
©drauben unb Sîteten, gepreßte ©tfenwaren :c., bie auf ben
fdmeig. ßanbeSauSftettungen in 3ürid «ab ©enf Stnerïenn»

ungen erften langes erlangten unb aud an ber tfeurgauifden
ïantonaïen ©emerbeauSfteltung Pom Safere 1893 bie attge«
meine Stufmerïfamïeit auf fid gogen.

©inen europüifden Stuf perfdaffte ftd ©err P. Sftariint
burd bie ©rfinbung beS nad ifem benannten fßrägtfionS»
gemebreS im 3abre 1867, baS fpäter unter bem Stamen
3Jtartinb©enrb*®eWefer in ber engtifden Strmee eingeführt
mürbe, aber aud anbermarts, namenitid als fßriPat'ßieb»
babermaffe pietfad in ©ebraud fam. ©o bilbete bann aud
bie ©emebrfabriïation eine 3^t lang einen brrPorragenben
3»eig beS ©efdäfteS, unb ebenfo mar bie Firma im Sabre
1889 bei ber Pteubemaffnung ber fdmeigerifden Strmee mefent»

tid an ber ßieferung Pon SSeftanbtetten beS neuen ©emebrS
beteiligt.

Sladbem fid ber 33erftorbene burd SSerbeiratung mit
einer Sodter beS §errn Sr. Setter fet. in Frauenfetb einen

eigenen ßausftanb gegrünbet, ermarb er fid im Sabre 1869
aud baS 33ürgerredt ber ©emeinbe Frauenfetb unb baS

Santo,nS» unb ©dmeigerbürgerredt unb nahm, ohne in ber

Sßotitlf eine berPortretenbe tttotte gu fpieten, immerbin ein

reges Sutercffe an ben ßffenttiden Slngetegenbeiten feiner

engeren unb meiteren neuen ©eimat, mie aud an bem ge»

fettigen ßeben Pön Frauenfetb. ßängexe 3«it mar er 33iit=

gtieb beS 33ermattungSrateS ber 33ürgergemeinbe Frauenfetb
unb ebenfo beSfenigen ber ©trafeenbabu Frauenfetb«3Bbl fett
ber ©röffnung ber tebtern.

'

3Bte ber SSerftorbene als tüdtiger, forgfälttger tednifder
Séiter fein ©efdäft gu fdöner ©tüte bradte unb babei fid
bps SBobt feiner Slrbeiter ftctS angelegen fein tiefe, fo ftanb
er aud feiner Familie als Itebeoott forgenber ©auSPater Por.
33on einem ©dtaganfatt, ben er im lebten ©ommer, bei einem

Suraufemfeatt ,im 33abe Sudentbat erlitten, erholte er fid
t^ob forgfältiger unb tiebeootter Pflege nidt mieber, unb

langfam ertofd feine ßebenSfoaft. ©ein Sob reifet in feinem
©efdäfte mie in feiner Familie eine fdmergtide ßütte ; fein
inbênïen aber mirb in tbeiten Steifen in ©bren gehalten
derben. ' („Sburg. 3t0-")
J flcetfelengaS. SaS ©i. ©alter Finangbepartement änberte

fein SBerbot ber 33ermenbung oon ïomprimiertem Stcetpten

in ©tgbt unb ©ifencptinber Dabin, bafe nur bie SSermeitbung

Pon ïomprimiertem ftüffigem Stceipten unterfagt fei.'
: KuS bent gemerbtiden ©ditbSgecidt. Ser SSaSter

„©emerbe » 3iö-" entnehmen »mir gmei ©ntfdetbüngen beS

bortigen gemerbtiden ©diebSge'ridtS, melde,aud für unfere
ßefer allgemeines Sutereffe bieten Dürften:

©ine mie eS fdeittt npd menig beîannte SSorfdrift beS-

FabritgefefeeS befagt, bafe bie Fabriïorbnungen nidt nur in
'bèr Fabriï angufdlagen, fonbern aud „bem Slrbeiter ein»

pbanbigen" feien. ©In 3'muiernteifter, ber aud eine 3ttafdinen=
fdreinerei betreibt, oerttefe fid Darauf, bafe er bie Stngeige

,,©S ftnbet deine Sünbigung, ftatt" in grofeer ©drift am
©ingange beS ©ofeS angebradt hatte, mo es jeber Slrbeiter
2 bts 4 mat beS Sages feben ïonnte, unb entliefe einen

©dreiner aus ©adfen am ©ploefter ohne Sünbigung. Siefer
fdeint baS Fabriïgefefe beffer gu ïennen als ber tttteifter,
beftritt, jemals eine Fabriïorbnung erhalten gu haben unb
tog fred, er habe jene Safet nidt getefen. ®r oerlangte
Deshalb Den ßobn für ©nttaffung ohne Sünbigung für 12
Sage gu Fr. 4.70 mit Fr. 56.40. Stuf Sîerantaffung Pon

fßräfibent ©über fanb ein SSergteid ftatt, monad Der'Sir®
heiter nod bis gum 16. Sannar gu arbeiten hatte, mo bann
baS aSerbaltniS getöft ift. •

©ine äbnlide Stage tag gegen einen ©dreiner bor, ber

ftd Darauf berief, ber Stager habe im Stccprb gearbeitet unb
Um 31. Segèmber per ©atbo emittiert unter auSbrüdtidem
tt?ergidt auf meiiere Slnfprüde. Ser Slrbeiter behauptet, bie
tefetere Stanfet fei erft nad gegebener llnterfdrift beigefügt
morben unb er habe am 30. unb 31. Segember im Sagtobn
gearbeitet. Ser Stteifter behauptet, bie Staufet fei mit bem

ttieft gefdrieben morben unb bie Saglohnarbeit habe nur fo
lange gebauert, bis er 3«ü gehabt, bie Slccorbarbeit gu über»
nehmen. SaS ©eridt nahm febod Die nadträgtide ©in»
fügung ber Staufei als ermiefen an, ftettte überbies feft, bafe
eine üftpiig im 33ud geftanben habe, monad ber Slrbeiter
am 30. 4, am 21. 9 ©tunben im Sagtoh« gearbeitet habe.
Stefer fßaffuS mar geftriden morben. Ser tttteifter mürbe
Daher gur Zahlung Des ßohnauSfallS Perfällt, Jebod nur für
2 Sage, Da ber Stüger bereits mieber Slrbeit gefunben hat.

ïôaffeïPerfprgungëferoieïte im Sfeurgau. ©egenmürtig
maden bie 33emobner (Pon ©efenfeaufen, ©onterS»
m e i I,. © n g m a n g 2C. Stnftrengungen gur ©inridtung guter
SBafferPerforgungen.
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Ferner dadurch, daß die Kontakte vollständig, frei find,
ist die Brenndauer eine genane und exakte und eignen sich

die Lampen besonders sehr für Straßenbeleuchtung, Magazine,
Keller, Brauereien, Färbereien und alle feuchten Räume.

Die Lampen können wie die Gipslampen von 5—500
Kerzen, 3—250 Volt, für die verschiedenen Fassungen her-
gestellt werden und sind für die gleiche Brenndauer von
800—1000 Stunden berechnet.

Wie wir vernehmen, brennen die Lampen bereits bei den

größeren verschiedenen Elektrizitätswerken, Gemeinde - Ver-
waltungen, Schiffen,EiseNbähngesellschaften, Maschinenfabriken

zur vollsten Zufriedenheit.

WêrWêbmà
Triebkraft in Zürich. Der Stadtrat von Zürich hat

die Beschwerde des dortigen Gewerbevereins über die Be-
Kimmungen für Abgabe von Triebkraft abgewiesen und
auch eine Aenderung der Vorschriften für die Aufstellung
von Motoren abgelehnt. Der Gewerbeverein Zürich ist
jedoch mit dieser sonderbaren Art der Gewerbeförderung
nicht zufrieden und will auf anderm Wege die Rechte der
Gewerbetreibenden zu schützen suchen. ' '

Rheinauer Wasserkraft. Wie die Kommission für Prüf-
ung des Rechenschaftsberichtes mitteilt, konnte mit dem Groß-
Herzogtum Baden eine Vereinbarung getroffen werden, nach
welcher das Wasser des Rheins bei Rhetnau zum größeren
Teil auf zürcherisches Gebiet geleitet und hier nutzbar ge-
macht werden kann, so daß definitive Projekte in nicht zu
ferner Zeit erwartet werden dürften.

Bernisches Gewerbemuseum. Das kantonale bernische
Gewerbemuseum hat soeben seinen Bibliothekkätalog durch den
Druck veröffentlicht und uns ein Exemplar übersandt. Der-
sêlbe ist außerordentlich reichhaltig, er weist nicht weniger
als 2025 Nummern auf und kann zum Selbstkostenpreis
von Fr. 1. 20 von der Direktion des kantonalen Gewerbe-
museums bezogen werden.

H Friedrich von Martini, Chef der Firma Martini u.
Co., Maschinenfabrik in Frauenfeld, ist nach längerer Krank-
heit gestorben. Gebürtig aus Temesvar, Ungarn, kam Herr
v. Martini, nachdem er seine Studien als Maschinen-Ingenieur
abgeschlossen, Ende der 50er Jahre in die Schweiz, Und

zwar zunächst in das Geschäft der Herren Gebrüder Sulzer
in Winterthur und nachher nach Frauenfeld, wo er mit seinem
früheren Associe, Herrn Tanner, eine mechanische Werkstätte
gründete, die sich unter seiner tüchtigen und umsichtigen Leitung
aus bescheidenen Anfängen zu einem ausgedehnten und an-
gesehenen Geschäfte entwickelte. Zu einer sinnreichen Falz-
und Heftmaschine, die den Ruf der Firma begründete, gesellten
sich bald weitere Maschinen, die aus der später in die Räume
der Mühlegebäulichkeiten des Herrn Maggi verlegten und
fortwährend erweiterten Maschinenfabrik hervorgingen, wie >

z. B. Gas-, Petroleum- und Ligroinmotoren, Drahtheft-
Maschinen, Stickmaschiuen, Kohlensäure - Kühlmaschinen,
Schrauben und Nieten, gepreßte Eisenwaren :c., die auf den
schweiz. Landesausstellungen in Zürich und Genf Anerkenn-
ungen ersten Ranges erlangten und auch an der thurgauischen
kantonalen GeWerbeausstellung vom Jahre 1893 die allge-
meine Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Einen europäischen Ruf verschaffte sich Herr v. Martini
durch die Erfindung des nach ihm benannten Präzisions-
gewehres im Jahre 1867, das später unter dem Namen
Martini-Henry-Gewehr in der englischen Armee eingeführt
wurde, aber auch anderwärts, namentlich als Privat-Lieb-
Haberwaffe vielfach in Gebrauch kam. So bildete dann auch
die Gewehrfabrikation eine Zeit lang einen hervorragenden
Zweig des Geschäftes, und ebenso war die Firma im Jahre
1889 bei der Neubewaffnung der schweizerischen Armee wesent-
lich an der Lieferung von Bestandteilen des neuen Gewehrs
beteiligt.

Nachdem sich der Verstorbene durch Verheiratung mit
einer Tochter des Herrn Dr. Keller sel. in Frauenfeld einen

eigenen Hausstand gegründet, erwarb er sich im Jahre 1869
auch das Bürgerrecht der Gemeinde Frauenfeld und das
Kantons- und Schw-izerbürgerrecht und nahm, ohne in der

Politik eine hervortretende Rolle zu spielen, immerhin ein

reges Interesse an den öffentlichen Angelegenheiten feiner

engeren und weiteren neuen Heimat, wie auch an dem ge-

festigen Leben von Frauenfeld. Längere Zeit war er Mit-
glied des Verwaltungsrates der Bürgergemeinde Frauenfeld
und ebenso desjenigen der Straßenbahn Frauenfeld-Wyl seit
der Eröffnung der letztern.

Wie der Verstorbene als tüchtiger, sorgfältiger technischer

Leiter sein Geschäft zu schöner Blüte brachte und dabei sich

das Wohl seiner Arbeiter stets angelegen sein ließ, so stand

er auch seiner Familie als liebevoll sorgender Hausvater vor.
Von einem Schlaganfall, den er im letzten Sommer bei einem

Kuraufenthalt im Bade Buchenthal erlitten, erholte er sich

trotz sorgfältiger und liebevoller Pflege nicht wieder, und
langsam erlosch seine Lebenskraft. Sein Tod reißt in seinem

Geschäfte wie in feiner Familie eine schmerzliche Lücke; sein

Andenken aber wird in weiten Kreisen in Ehren gehalten
Werden. („ThUrg. Ztg.")

z Aeetylengas. Das St. Galler Finanzdepartement änderte

sein Verbot der Verwendung von komprimiertem Acetylen
in Stahl und Eisencylinder dahin, daß nur die Verwendung
von komprimiertem flüssigem Acetylen untersagt sei/

Aus dem gewerblichen Schiedsgericht. Der Basler
„Gewerbe - Ztg." entnehmen »wir zwei Entscheidungen des

dortigen gewerblichen Schiedsgerichts, welche, auch für unsere
Leser allgemeines Interesse bieten dürften:

' àe wie es scheint noch wenig bekannte Vorschrift des

Fabrikgesetzes besagt, daß die Fabrikordnungen nicht nur in
der Fabrik anzuschlagen, sondern auch „dem Arbeiter ein-
zuhändigen" seien. Ein Zimmernkeister, der auch eine Maschinen--
schreinerei betreibt, verließ sich darauf, daß er die Anzeige
„ES findet keine Kündigung statt" tu großer Schrift am
Gingange des Hofes angebracht hatte, wo es jeder Arbeiter
2 bis 4 mal des Tages sehen konnte, und entließ einen

Schreiner aus Sachsen am Sylvester ohne Kündigung. Dieser
scheint das Fabrikgesetz besser zu kennen als der Meister,
bestritt, jemals eine Fabrikordnung erhalten zu Haben und
log frech, er habe jene Tafel nicht gelesen. Er verlangte
deshalb den Lohn für Entlassung ohne Kündigung für 12
Tage zu Fr. 4.70 mit Fr. 56.40. Auf Veranlassung von
Präsident Huber fand ein Vergleich statt, wonach, der-Ar-
heiter noch bis zum 16. Januar zu arbeiten hatte, wo dann
das Verhältnis gelöst ist. ' °

Eine ähnliche Klage lag gegen einen Schreiner vor, der
sich darauf berief, der Kläger habe im Accprd gearbeitet und
Um 31. Dezember per Saldo quittiert unter ausdrücklichem
Verzicht auf weitere Ansprüche. Der Arbeiter behauptet, die
letztere Klausel sei erst nach gegebener Unterschrift beigefügt
worden und er habe am 30. und 31. Dezember im Taglyhn
gearbeitet. Der Meister behauptet, die Klausel sei mit dem

Rest geschrieben worden und die Taglohnarbeit habe nur so

lange gedauert, bis er Zeit gehabt, die Accordarbeit zu über-
nehmen. Das Gericht nahm jedoch die nachträgliche Ein-
fügung der Klausel als erwiesen an, stellte überdies fest, daß
eine Notiz im Buch gestanden habe, wonach der Arbeiter
um 30. 4, am 21. 9 Stunden im Taglphn gearbeitet habe.
Dieser Passus war gestrichen worden. Der Meister wurde
daher zur Zahlung des Lohnausfalls verfällt, jedoch nur für
2 Tage, da der Kläger bereits wieder Arbeit gefunden hat.

Wasserversorgungsprojekte im Thurgau. Gegenwärtig
machen die Bewohner jvon Hefenhausen, S outers-
weil, En g w a n g ec. Anstrengungen zur Einrichtung guter

"Wasserversorgungen.
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